








An die                   


Stadtwerke Ratingen GmbH                     


Postfach 10 17 44   


40837 Ratingen      





                                                                                   


                                                                                         Ratingen, den                                                                                             





Verbrauchsstelle: 





Kundennummer:      





Sehr geehrter Herr Schnadt,     





die von Ihnen unter Bezug auf die Urteilsgründe des Bundesgerichtshofes vom 13.06.2007 geäußerte Rechtsauffassung ist unzutreffend.


Zunächst hat der Bundesgerichtshof nämlich eindeutig klar gestellt, dass, soweit einer Partei eines Vertragsverhältnisses ein einseitiges Leistungsbestimmungsrecht im Sinne von § 315 Abs. 1 BGB durch Vertrag oder Gesetz eingeräumt wurde § 315 Abs. 3 BGB unmittelbar Anwendung findet.


So führt der Bundesgerichtshof in seinen inzwischen vorliegenden schriftlichen Urteilsgründen aus: 


„Allgemeine, für jedermann geltende Tarife schließen eine Billigkeitsprüfung gemäß § 315 BGB nicht von vorneherein aus. Zwar ist es richtig, dass es bei der Bestimmung der Billigkeit auf die Interessenlage beider Parteien und eine umfassende Würdigung des Vertragszweckes ankommt [...]. Die Berücksichtigung der typischen 

















Interessenlage beider Parteien und eine umfassende Würdigung des Vertragszwecks sind aber auch bei einem Massengeschäft möglich [...]. Entscheidend ist, dass die Beklagte [das EVU; Anm. d. Unterzeichnerin] im Rahmen des von den Parteien abgeschlossenen Gaslieferungsvertrages kraft Gesetzes berechtigt ist, die Preise einseitig zu ändern“ .





So heißt es dann auch:


„ Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass jedenfalls [Unterstreichung nicht im Original] die Weitergabe von gestiegenen Bezugskosten an die Tarifkunden im Grundsatz [Unterstreichung nicht im Original] der Billigkeit entspricht. Es kann deshalb [Unterstreichung nicht im Original] dahingestellt bleiben, ob eine Billigkeitskontrolle auch auf der Basis eines Vergleichs mit den Gaspreisen anderen Gasversorgungsunternehmen vorgenommen werden kann“ (BGH, aaO, S. 10).





Es versteht sich von selbst, dass eine Energieversorgungsunternehmen gestiegene Bezugskosten in seiner Preisbildung berücksichtigen kann und wird. Wird eine entsprechende Bezugskostensteigerung an den Tarifkunden weitergegeben, auch hierin ist dem BGH zuzustimmen, besteht grundsätzlich erst einmal ein Anhaltspunkt, dass dies der Billigkeit i.S. d. § 315 BGB entspricht. Da in dem durch den BGH zu entscheidenden Fall auch nur revisionsrechtlich die Frage der Bezugkostensteigerungen thematisiert worden war, konnten andere Maßstäbe der Billigkeitskontrolle „dahingestellt bleiben“.


So hat der BGH für den konkreten Fall weiter fest gestellt:


„Entgegen der Ansicht der Revision hat das Berufungsgericht nicht unter Verstoß gegen § 286 ZPO übersehen, dass der Kläger das Vorbringen der Beklagten, die Tarifänderung habe auf einer Bezugskostensteigerung beruht, zunächst schriftsätzlich bestritten hatte. Dies folgt bereits daraus, dass es im Berufungsurteil diesen Vortrag der Beklagten als streitiges Vorbringen wiedergegeben hat. Es hat aber im tatbestandlichen Teil des Berufungsurteils weiter festgestellt, dass der Kläger 














die inhaltliche Richtigkeit der dazu von der Beklagten vorgelegten Unterlagen im Termin zur mündlichen Verhandlung [...] nicht in Zweifel gezogen, mithin sein Bestreiten insoweit nicht aufrecht erhalten hat.“


Allgemein kommt der BGH jedoch zu dem Schluß:


„Eine auf eine Bezugskostensteigerung gestützte Preiserhöhung kann allerdings 


unbillig sein, wenn und soweit der Anstieg durch rückläufige Kosten in anderen Bereichen ausgeglichen wird [...].“





Ihre Schlußfolgerung, dass der Widerspruch daher gegenstandslos sei ist somit nicht haltbar. Zum einen bestreitete ich weiterhin Ihre Bezugskostensteigerung, zum anderen haben Sie nachzuweisen, dass etwaige Bezugskostensteigerungen nicht durch rückläufige Kosten in einem anderen Segment kompensiert wurden. Bis dahin ist Ihre Forderung bereits nicht fällig, so dass weder Mahngebühren noch Verzugszinsen entstehen können.








Mit freundlichen Grüßen
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